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HINTERGRUNDWISSEN: 

WIE FUNKTIONIERT EIN UMSPANNWERK?

Ein Umspannwerk dient der Schaltung von Strom­

leitungen und der Verbindung der verschiedenen 

Spannungsebenen. Diese Aufgaben übernehmen 

komplexe elektrotechnische Geräte wie beispiels­

den Strom verlustarm über lange Strecken von den 

Erzeugern zu den Verbrauchern zu transportieren. 

Diese beiden Spannungsebenen sind im Netzknoten 

Kühmoos miteinander verbunden. Im Zuge der 

weise Trennschalter und Transformatoren sowie 

weitere Bauteile der Mess­ und Regeltechnik. 

Höchstspannungsleitungen mit den Spannungsebe ­

nen von 220 Kilovolt oder 380 Kilovolt dienen dazu, 

Energiewende sind Blindleistungskompensations­

anlagen zu einem weiteren wichtigen Bestandteil 

von Umspannwerken geworden. 
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WARUM SIND GENEHMIGUNGSVERFAHREN  

NOTWENDIG?

Für das Projekt Netzknoten Kühmoos ist eine 

Vielzahl unterschiedlicher Genehmigungen durch 

mehrere Behörden notwendig. Innerhalb der Anlage 

sind alle elektrotechnischen Bauteile – wie bspw. 

Transformatoren mit den zugehörigen Schaltfeldern – 

nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz geneh­

migungspflichtig. Die Genehmigungsbehörde ist das 

Landratsamt des Landkreises Waldshut. Sonstige 

Gebäude unterliegen dem allgemeinen kommunalen 

Baurecht. Außerhalb des Werkzauns sind alle ge­

planten Arbeiten an unseren Stromleitungen durch 

PLANUNGSSTAND (2025)  

VORBEHALTLICH 

PROJEKTENTWICKLUNG 

(ÄNDERUNGEN MÖGLICH)

müssen sämtliche Auswirkungen einer Anlage  

auf die im BImSchG genannten Schutzgüter  

berücksichtigt und gewürdigt werden. Damit wird 

umfassend sichergestellt, dass von der Anlage 

keine unzumutbaren Auswirkungen auf die  

Schutzgüter Mensch, Tier, Pflanzen, Boden,  

Wasser und Atmosphäre, Kultur und sonstige  

Sachgüter (§ 1 I BImSchG) ausgehen. 

DAS PLANFESTSTELLUNGSVERFAHREN

Im sogenannten Planfeststellungsverfahren wird 

der konkrete Verlauf einer Stromleitung festgelegt. 

Hierfür müssen wir umfangreiche Unterlagen bei 

der Genehmigungsbehörde einreichen. Neben einer 

ausführlichen Umweltverträglichkeitsprüfung, 

die den Schutz von Flora und Fauna sicherstellt, 

müssen wir unter anderem auch darlegen, dass die 

technische Auslegung der Leitung einen sicheren 

Betrieb ermöglicht und dass die Gesundheit der 

betroffenen Menschen dauerhaft geschützt ist. Im 

Verfahren und in der abschließenden Entscheidung, 

dem sogenannten Planfeststellungsbeschluss,  

findet eine umfassende Abwägung aller Belange 

und Interessen statt. Im Zuge des Anhörungsver­

fahrens können sich auch betroffene Bürgerinnen 

und Bürger äußern. Erst mit dem Planfeststel­

lungsbeschluss kann der Leitungsbau beginnen.

ein Planfeststellungsverfahren und Anzeigever­

fahren zu genehmigen. Die Genehmigungsbehörde 

hierfür ist das Regierungspräsidium Freiburg.

DAS BIMSCHG-VERFAHREN (IMMISSIONSSCHUTZ-

RECHTLICHES GENEHMIGUNGSVERFAHREN) 

Das immissionsschutzrechtliche Genehmigungs­

verfahren nach dem Bundesimmissionsschutz­

gesetz (BImSchG) steckt den rechtlichen Rahmen 

für die Genehmigung von Anlagen ab, von denen 

Umweltauswirkungen ausgehen können. In einem 

Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG  

n �Für die Erneuerung der 220-Kilovolt-Schalt­

anlage ist eine immissionsschutzrechtliche 

Änderungsgenehmigung notwendig, die Mitte 

2021 durch TransnetBW eingereicht wurde.

n �Für die 380-Kilovolt-Schaltanlagen werden  

zwei separate Genehmigungsanträge nach 

dem Bundesimmissionsschutzgesetz erstellt  

und beim Landratsamt Waldshut-Tiengen  

eingereicht. Die Anträge schließen die Bau­

genehmigung für den Neubau der Betriebs­

gebäude, die Gebäude zur Einhausung der 

Schaltanlagen und den Abriss der alten  

Gebäude mit ein. Der Bau der Anlage von 

TransnetBW ist bewilligt und in der Umset­

zung. In Abhängigkeit vom Baufortschritt 

der TransnetBW wird Amprion den Geneh­

migungsantrag nachlaufend einreichen.

n �Darüber hinaus werden die Netzanbindungen 

im Westen und Osten des Netzknoten Kühmoos 

angepasst. Amprion hat das Planfeststellungs­

verfahren für die westliche Netzeinführung 

Mitte 2025 beim Regierungspräsidium Freiburg 

neu beantragt. Die Plangenehmigung für die 

Leitungseinführung Ost ist bewilligt.

n �Die gesamteFertigstellung ist für Mitte der 

2030er Jahre geplant. 

DAS GENEHMIGUNGS-
VERFAHREN 

PROJEKTZEITPLAN

Vorplanung und Genehmigungsplanung (Gesamtprojekt)

Bauausführung (220-kV Anlage)

Bauausführung bis Mitte der 2030er Jahre (380-kV GIS-Anlagen und Blindleistungskompensationsanlagen)

Vorbereitungen Baumaß- 
nahmen (380-kV Anlage)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 20  27 2028 2029 2030 ... Mitte der 
2030er Jahre

AKTUELLER ZEITPLAN:

Schrittweise Bauausführung Netzanbindung West und Ost
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UNSERE VERANTWORTUNG

Wir sind bestrebt, die Auswirkungen auf Menschen, 

Umwelt und Natur so gering wie möglich zu halten. 

Dabei halten wir als Übertragungsnetzbetreiber 

alle vorgegebenen Immissionsgrenzwerte sicher 

ein und werden diese sogar unterschreiten. Für  

die Modernisierung des Netzknotens brauchen wir 

keine zusätzlichen Flächen. Im Westen des Netz­

knotens rücken wir mit unseren Stromleitungen von 

der Wohnbebauung in Egg ab. Außerdem reduzieren 

wir die Anzahl der erforderlichen Maststandorte 

rund um den Netzknoten. Wir vermeiden somit 

räumliche Konflikte und schonen ökologisch sen­

sible Bereiche.

Im Rahmen der formellen Genehmigungsverfahren 

ermitteln Umweltgutachter die Auswirkungen auf 

Menschen, Natur und Umwelt. Diese Erkenntnisse 

fließen in unsere Planungen ein und dienen der Ver­

meidung oder Minimierung von Auswirkungen, zum 

Beispiel auch durch die Reduktion von Baulärm. 

Ermittelt, beschrieben und bewertet werden die 

Auswirkungen des Vorhabens auf folgende Schutz­

güter sowie die Wechselwirkungen zwischen diesen 

Schutzgütern: 

n �Menschen, einschließlich der  

menschlichen Gesundheit
n �Tiere, Pflanzen und die biologische  

Vielfalt
n �Boden
n �Wasser
n �Luft
n �Klima
n �Landschaft
n �Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Im Rahmen der Genehmigungsverfahren prüfen  

wir die Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgü­

ter und schlagen Maßnahmen zur Minimierung der 

Auswirkungen vor.

MENSCH UND UMWELT
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Deshalb gibt es exakte Grenzwerte für elektrische 

und magnetische Felder, die Betreiber für Anlagen 

der Stromversorgung einhalten müssen. Diese  

Werte sind so ausgelegt, dass sie vor gesundheitli­

chen Beeinträchtigungen schützen. Bei jedem unse- 

rer Bauvorhaben – ob für eine Freileitung oder ein 

Umspannwerk – sind wir verpflichtet, alle gesetz­

lichen Vorgaben und Grenzwerte einzuhalten. Nur 

so erhalten wir von der zuständigen Behörde eine 

Genehmigung für das jeweilige Projekt. 

Die Grenzwerte für elektrische und magnetische 

Felder, die elektrische Anlagen erzeugen, hat der 

Gesetzgeber 2013 in der Neufassung der 26. Ver­

ordnung zur Durchführung des Bundesimmissions­

schutzgesetzes (26. BImSchV) festgelegt. Für den 

dauernden Aufenthalt in sogenannten 50-Hertz- 

Feldern sind Werte von maximal 5 Kilovolt pro  

Meter für das elektrische und 100 Mikrotesla für 

das magnetische Feld festgelegt. Diese Werte 

stellen nach Meinung der deutschen Strahlenschutz­

kommission (SSK) den Schutz des Menschen vor 

elektrischen und magnetischen Feldern sicher. 

Auch am Netzknoten Kühmoos halten wir diese 

Werte verlässlich und dauerhaft ein.

UMGANG MIT  
IMMISSIONEN
GERÄUSCHE

Unter bestimmten Wetterbedingungen mit hoher 

Luftfeuchtigkeit wie beispielsweise Regen, Schnee 

oder Nebel können in geringer Entfernung zu Frei­

leitungen sogenannte Koronaentladungen wahrge­

nommen werden. Dieses als Knistern oder Brum­

men zu hörende Geräusch entsteht bei Ionisation 

der Luft durch elektrische Entladung. Freileitungen 

und Umspannwerke werden so geplant, dass die 

nach der technischen Anleitung zum Schutz gegen 

Lärm (TA Lärm) maßgeblichen Immissionsricht­

werte eingehalten bzw. unterschritten werden. 

ELEKTRISCHE UND MAGNETISCHE FELDER

Jede elektrische Ladung ist von einem elektrischen 

Feld umgeben. Dieses elektrische Feld existiert 

bereits, wenn Elektrogeräte (unter anderem Haar­

trockner, Bügeleisen, Computer und Fernseher)  

mit einem Kabel an das Stromnetz angeschlossen 

sind. Je höher die Spannung, desto größer ist das 

elektrische Feld. Wird das Gerät eingeschaltet  

und der Strom fließt, entsteht zusätzlich ein mag­

netisches Feld. Bei Wechselstromleitungen – wie 

am Netzknoten Kühmoos – entstehen elektrische 

und magnetische Wechselfelder. Der Gesetzgeber 

schreibt vor, dass bei neu errichteten Anlagen die 

Möglichkeiten zur Minimierung der elektrischen 

und magnetischen Felder nach dem Stand der  

Technik auszuschöpfen sind. Zuge bieten wir Ihnen verschiedene Dialogformate 

wie beispielsweise Infomärkte an. Darüber hinaus 

haben Sie jederzeit die Möglichkeit, den aktuellen 

Projektstand auf den Unternehmenswebsites zu 

verfolgen und sich über die unten angegebenen 

Kontaktdaten direkt an unsere Ansprechpartner 

zu wenden.

Zudem können Sie sich in den formellen Geneh­

migungsverfahren in der Phase der Öffentlichkeits­

beteiligung einbringen.

MÖGLICHKEITEN ZUR 
INFORMATION UND 
BETEILIGUNG
DIALOG 

Der Dialog mit der Öffentlichkeit ist zentraler Be­

standteil der Planung und Umsetzung des Projekts. 

Denn so können wir unsere Planungen verbessern 

und eventuelle Fragen frühzeitig klären, bevor sie 

zu Konflikten werden. Wir beginnen mit diesem 

Dialog bereits in der Planungsphase und gehen 

damit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Wir 

sehen es als unsere Aufgabe an, alle Schritte von 

der Planung bis zur Umsetzung des Vorhabens so 

transparent wie möglich für Sie aufzubereiten und 

mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. In diesem 

SPRECHEN SIE UNS AN:
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MARKUS WAGNER

Projektsprecher

Projektkommunikation

Telefon: 0800 380 470-1

E-Mail: dialognetzbau@transnetbw.de

www.transnetbw.de

JÖRG WEBER

Projektsprecher  

Projektkommunikation

Telefon: +49 1522 9416 621

E-Mail: joerg.weber@amprion.net

www.amprion.net



MEHR ALS 50 JAHRE ENERGIE

Der Netzknoten Kühmoos in der Gemeinde  

Rickenbach im Landkreis Waldshut gehört seit 

Jahrzehnten zum gewohnten Bild der Region. Das 

Umspannwerk wurde im Jahr 1967 fertiggestellt 

und gehört seitdem zu den größten in Deutschland. 

Die Schluchseewerk AG betreibt die nahegelegenen 

Pumpspeicherkraftwerke Wehr und Säckingen,  

die ihren Strom über den Netzknoten Kühmoos 

direkt in das Übertragungsnetz einspeisen. Die 

Übertragungsnetzbetreiber Amprion und Trans­

netBW stellen die Anbindung an das europäische 

Verbundnetz sicher.

 

 

TransnetBW und Amprion sind seit Anfang April 

2021 die alleinigen Eigentümer des Netzknoten 

Kühmoos. Sie haben jeweils 50 Prozent des Anteils 

der Schluchseewerk AG übernommen, die bis dahin 

mit rund einem Drittel Miteigentümerin war. Die 

Schaltanlagen des Umspannwerks gingen bereits 

zum 1. April 2021 an TransnetBW und Amprion über, 

die Gebäude und sonstigen Betriebsflächen folgen 

am 1. Januar 2025. Bis zur vollständigen Übergabe 

wird die Schluchseewerk AG vor Ort weiterhin  

tätig sein. 

Als Übertragungsnetzbetreiber mit Sitz in Stuttgart 

stehen wir für eine sichere und zuverlässige Ver­

sorgung von rund elf Millionen Menschen in Baden-

Württemberg. Wir sorgen für Betrieb, Instandhal­

tung, Planung und den bedarfsgerechten Ausbau 

des Transportnetzes der Zukunft. Unsere 220- und 

380-Kilovolt-Stromkreise sind rund 3.200 Kilometer 

lang, unser Netz erstreckt sich über eine Fläche von 

34.600 Quadratkilometern. Dieses steht allen Akteu­

ren am Strommarkt diskriminierungsfrei sowie zu 

marktgerechten und transparenten Bedingungen 

zur Verfügung. Unser modernes Übertragungsnetz 

ist das Rückgrat einer zuverlässigen Energieversor­

gung in Baden-Württemberg und Grundlage für eine 

funktionierende Wirtschaft und Gesellschaft.

 

  

Die Amprion GmbH ist einer von vier Übertragungs­

netzbetreibern in Deutschland. Unser 11.000 Kilo­

meter langes Höchstspannungsnetz transportiert 

Strom in einem Gebiet von Niedersachsen bis zu den 

Alpen. Dort wird ein Drittel der Wirtschaftsleistung 

Deutschlands erzeugt. Unsere Leitungen sind Le­

bensadern der Gesellschaft: Sie sichern Arbeitsplät­

ze und Lebensqualität von 29 Millionen Menschen. 

Wir halten das Netz stabil und sicher – und bereiten 

den Weg für ein klimaverträgliches Energiesystem, 

indem wir unser Netz ausbauen. Rund 3.100 Beschäf­

tigte in Dortmund und an mehr als 30 weiteren Stand- 

orten tragen dazu bei, dass die Lichter immer leuch­

ten. Zudem übernehmen wir übergreifende Aufgaben 

für die Verbundnetze in Deutschland und Europa.

DER STANDORT KÜHMOOS ÜBER UNS
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